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Erwägungen
E. 1
1.1.Die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts zur Beurteilung des vorliegenden Rekurses ergibt sich aus § 33 Abs. 2 des Justizvollzugsgesetzes (JVG, SG 258.200).Dementsprechend ist das Verwaltungsgericht für die Beurteilung des vorliegenden Rekurses sachlich und funktionell zuständig. Gemäss§ 88 Abs. 2 in Verbindung mit§ 92 Abs. 1 Ziff. 11 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ist das Dreiergericht zum Entscheid berufen. Demgegenüber ist der Verfahrensleiter gemäss § 45 Abs. 1 GOG für die Abschreibung des Verfahrens infolge Gegenstandslosigkeit einschliesslich des Kostenentscheids zuständig. Da neben der beantragten Rückverlegung ins Bässlergut, die zufolge bedingter Entlassung gegenstandslos geworden ist, die Zusprechung einer Genugtuung beantragt wird, hat sich das Dreiergericht mit dem Rekurs zu befassen.
E. 2
2.1Mit Entscheid vom 2. August 2022 hat die Vollzugsbehörde den Rekurrenten per 19. September 2022 bedingt aus dem Strafvollzug entlassen. Es fehlt somit an einem aktuellen Rechtschutzinteresse. Ist dies bereits bei der Einreichung der Beschwerde der Fall, ist auf diese nicht einzutreten; fällt es ‒ wie vorliegend ‒ im Verlauf des Beschwerdeverfahrens dahin, so wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben (VGE VD.2021.253 vom 25. Mai 2022 E. 1.2.1.1; VD.2016.170 vom 21. August 2017 E. 1.3.1, VD.2010.12 vom 27. Oktober 2010 E. 2.6; vgl. BGE 142 I 135 E. 1.3.1). Auf das Erfordernis des aktuellen Interesses wird ausnahmsweise verzichtet, wenn sich der gerügte Eingriff jederzeit wiederholen kann, seine rechtzeitige Überprüfung auf dem Beschwerdeweg jedoch wegen der Dauer des Verfahrens kaum je möglich und deshalb kein endgültiger Entscheid in Grundsatzfragen herbeizuführen ist (Stamm, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit, in: Buser [Hrsg.], Neues Handbuch des Staats- und Verwaltungsrechts des Kantons Basel-Stadt, Basel 2008, S. 477, 500;Wullschleger/Schröder, a.a.O., S. 277, 292 f.; BGE 126 I 250 E. 1b; VGE VD.2016.170 vom 21. August 2017 E. 1.3.1). Es werden mit dem vorliegenden Rekurs keine grundsätzlichen Fragen aufgeworfen, welche eine Prüfung des Rekurses trotz Wegfalls der Aktualität rechtfertigen würden, womit das Verfahren hinsichtlich der beantragten Rückverlegung von der JVA Bostadel ins Bässlergut entsprechend dem Antrag des SMV vom 3. Oktober 2022 als gegenstandslos abzuschreiben ist. Die Rechtmässigkeit der Verlegung in die JVA Bostadel ist jedoch im Zusammenhang mit der geltend gemachten Genugtuungsforderung zu prüfen (siehe E. 2.2.2).
E. 2.2
2.2.1Der Rekurrent beantragt, es sei ihm eine Genugtuung auszurichten. Zunächst sei eine solche im Umfang von CHF 1�000.‒ wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs geschuldet. Er sei weniger als 24 Stunden vor seiner Verlegung über diese informiert worden, was zu enormem psychischen Stress geführt habe. Die Zelle eines Gefangenen begründe für längere Zeit dessen tatsächliches Zuhause, und man richte sich darin nach Möglichkeit wohnlich ein, baue Freundschaften mit den Nachbarn auf und gewöhne sich an die Abläufe (Rekurs Ziff. 3.a). Weiter sei für den Transport in die JVA Bostadel eine Genugtuung von CHF 500.‒ geschuldet, da dem Rekurrenten durch das seitliche Sitzen in einem engen dunklen Abteil schlecht geworden sei und er zudem starke Rückenschmerzen habe, weshalb er beim Transport enorm gelitten habe. Nach frühzeitiger Information über die Verlegung hätte er geeignete Medikamente gegen diese Beschwerden organisieren können (Ziff. 3.b). Schliesslich sei die Zeit bis zur Rückversetzung ins Bässlergut mit täglich CHF 20.‒ zu entschädigen, da der Rekurrent dort aufgrund der geographischen Lage keinen Besuch von Freunden und Bekannten mehr erhalten habe und zudem mit Personen in Kontakt gekommen sei, die schwere Straftaten begangen hätten (Ziff. 3.c).
2.2.2Zur Prüfung der geforderten Genugtuungsforderungen ist trotz Wegfalls des aktuellen Rechtschutzinteresses zu prüfen, ob die Verlegung in die JVA Bostadel rechtmässig erfolgt ist. Es kann dabei vollumfänglich auf die Stellungnahme des SMV verwiesen werden, worin zutreffend erläutert wird, dass gemäss § 21 Abs. 1 des Gesetzes über den Justizvollzug vom 13. November 2019 (Justizvollzugsgesetz, SG.258.200) die Vollzugsbehörde die geeignete Vollzugsanstalt bestimmt und sich die Kantone gemäss Art. 13 Abs. 1 der Konkordatsvereinbarung des Strafvollzugskonkordats der Nordwest- und Innerschweiz vom 5. Mai 2006 (Konkordatsvereinbarung NWI; SSED 01.0) verpflichtet haben, die von ihnen zu vollziehenden Freiheitsstrafen und freiheitsentziehenden Massnahmen in den konkordatlichen Einrichtungen durchzuführen. Gemäss Anhang zur Konkordatsvereinbarung NWI vom 22. Oktober 2021 ist die JVA Bostadel eine solche Einrichtung. Weiter hält Art. 14 Abs. 1 der Konkordatsvereinbarung NWI fest, dass die Vollzugsbehörde die geeignete Vollzugseinrichtung bestimmt und eine Versetzung in eine andere Vollzugseinrichtung nach Abs. 2 dieser Bestimmung unter Angabe der Gründe von der Vollzugsbehörde selbst oder auf Antrag der Vollzugseinrichtung veranlasst werden kann. Die Vollzugsbehörde hat die Gründe für die Verlegung nach entsprechender Aufforderung des Instruktionsrichters vom 23. Juni 2022 in ihrer Verfügung vom 28. Juni 2022 dargelegt ‒ das Gefängnis Bässlergut gehört im Unterschied zur JVA Bostadel nicht dem Konkordat an ‒, und die Verlegung des Rekurrenten ist somit nicht zu beanstanden. Der Rekurs wäre demnach auch bei vorhandenem aktuellem Rechtschutzinteresse abzuweisen gewesen, und es besteht kein Anspruch auf Genugtuung aufgrund der Unterbringung in der JVA Bostadel.
2.2.3Der Rekurrent befand sich ab dem 29. April 2022 im Gefängnis Bässlergut und trat am 23. Juni 2022 in die Justizvollzugsanstalt Bostadel ein. Er befand sich demnach nur für knapp zwei Monate im Gefängnis Bässlergut, womit unzutreffend ist, dass dieses für längere Zeit sein Zuhause gewesen sei. Die Nachricht über den Anstaltswechsel am Folgetag brachte angesichts der wenigen persönlichen Gegenstände eines Strafgefangenen auch keinen nennenswerten Vorbereitungsaufwand mit sich. Zum Vorwurf der Verletzung des rechtlichen Gehörs ist darauf zu verweisen, dass die Wahl der geeigneten Vollzugsanstalt alleine der Vollzugsbehörde zukommt (siehe dazu 2.2.2) und sich der Rekurrent zudem sich im Rahmen des vorliegenden Rekurses dazu äussern konnte, womit eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs geheilt wäre. Eine Genugtuung für die mit der kurzfristigen Verlegung angeblich einhergehende Inkonvenienz ist nicht geschuldet.
2.2.4Schliesslich wird eine Genugtuung für die Fahrt im Gefangenentransporter beantragt. Die seitliche Anordnung der Sitze in einem Gefangenentransporter mag unangenehm sein, die Unterteilung in einzelne Abteile ist jedoch aus Sicherheitsgründen notwendig und hinzunehmen. Die Schilderung als mehrstündige «Horrorfahrt» (Rekursgebründung Ziff. 3.b) erscheint zudem stark dramatisiert. Bei einem gravierenden Rückenleiden ist jede längere Autofahrt beschwerlich, der Rekurrent wird aber bei einem vorbestehenden Leiden bereits im Besitz von Schmerzmitteln gewesen sein, zumal er deswegen im Gefängnis Bässlergut behandelt worden sein soll (Rekursbegründung a.a.O.), oder hätte solche auch kurzfristig verlangen können. Auch aufgrund des Transportes in die JVA Bostadel fällt eine Genugtuung somit ausser Betracht.
2.2.5Nach dem Gesagten ist die Genugtuungsforderung vollumfänglich abzuweisen.
E. 3
% Auslagenpauschale und ‒ auf den Gesamtbetrag ‒ 7,7 % MWST. Für die Beträge wird auf das Urteilsdispositiv verwiesen.
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